
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 04.01.2005 

 Vorlage Nr. 05/0009 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Beig./Stadtkämmerer Hommel 02.02.2005  

Rat Bürgermeister Roland 10.02.2005  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2005 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Nach § 79 Abs. 3 GO NRW in der Neufassung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV NRW S. 96), können Einwohner oder Abga-
benpflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Ein-
wendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2005 mit dem Haushaltsplan und Anlagen liegt in der 
Zeit vom 13.01.2005 bis zum 21.01.2005 öffentlich aus. 
 
Falls Einwendungen eingehen, werden diese nachgereicht. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 (Roland) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


